
Beschluss des 72. Studierendenparlaments

Änderung der Finanzordnung und Leitfaden(Einsicht in die Originalbelege)

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit wird bescheinigt, dass auf der 6. Sitzung des 72. Studierendenparla-

ments am 2024-12-04 folgender Beschluss gefasst wurde1:

Der Antrag „SP71-A088 - Änderung der Finanzordnung und Leitfaden(Ein-

sicht in die Originalbelege)“ wird mit (30/0/0) in der folgenden Fassung an-

genommen:

Ändere § 59 Abs. 7 zu:

Die Gewährung der Unterstützung erfolgt nach Einreichung von Zah-

lungsbelegen (in Kopie). Auf Anfrage des AStA sind die Originalbelege

als Nachweis der getätigten Zahlungen vorzulegen. Bewilligte Mittel,

die nicht innerhalb von sechs Monaten nach Bewilligung abgerufen

werden, verfallen. Diese Frist kann durch Beschluss des Haushalts-

ausschusses auf bis zu 12 Monate verlängert werden, falls die studen-

tische Eigeninitiative dies vor Verfallen der bewilligten Mittel beantragt.

Ändere §13 Abs. 3 in:

Bei Exkursionen, Seminaren und Tagungen können Mittel aus verbind-

lichen Zusagen Dritter in der Berechnung des Eigenanteils nach Abs. 2

anteilig in Abzug gebracht werden.

Weiterhin bitte ich um die Änderung es Leitfaden für finanzielle Förde-

rungsmöglichkeiten aus dem Haushalt der Studierendenschaft an der

Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen (RWTH):

Ändere „Hierbei müssen Originalbelege eingereicht werden.“ zu: „Es

müssen Kopien der Originalbelege eingereicht werden. Auf Nachfrage

müssen die Originalbelege vorgelegt werden.“

Der Beschluss wird mit der amtlichen Bekanntmachung durch die RWTH

1Soweit nicht anders angegeben, erfolgt die Angabe von Abstimmungsergebnissen in

der Form (Ja/Nein/Enthaltung).
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Aachen gültig. Eine solche Ausfertigung stellt gegenüber Dritten keine rechts-

geschäftliche Erklärung der Studierendenschaft gemäß § 55 Abs. 2 Hoch-

schulgesetz NRW dar.

Mit freundlichen Grüßen

Marten Schulz

Stellvertretender Präsident des 72. Studierendenparlaments
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